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Executive Summary

Unter klimapolitischer Sicht wird das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) weltweit als vorbildlich an-

gesehen. Des Weiteren gilt das EEG als Paradebeispiel für eine moderne und strategisch ausgerichtete Indus-

triepolitik. Die entscheidenden Hebel des EEG sind die Anschluss-, Abnahme- und Mindestvergütungspflicht 

für Wind- und Solarstrom. Als Folge der hohen Planungssicherheit für Investoren erweist sich das Instrument 

des EEG effizienter als der von vielen Ökonomen bevorzugte ausschließliche Handel mit Emissionsrechten. 

Zwar schneiden Wind- und Solarstrom im kurzfristigen Kostenvergleich mit traditionellen Energiequellen noch 

schlecht ab, aber langfristig sind sie die billigsten Energieträger. Wenn man die Folgekosten der CO2-Emissi-

onen mit einrechnet, sind sie bereits heute günstiger als fossile Energiequellen. Hinzu kommt, dass das EEG ei-

nen wesentlichen Beitrag geliefert hat, damit Deutschland heute von seiner Vorreiterrolle auf dem Weltmarkt 

für erneuerbare Energietechnologien profitiert.

Die Hauptaussagen

Deutsches Erneuerbare-Energien-Gesetz weltweit vorbildlich 

Im Rahmen des Konzepts der ökologischen Industriepolitik bildet das EEG das Kernstück der Förderung erneu-

erbarer Energien. Die Fördermaßnahmen erlaubten einen raschen Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien 

am deutschen Stromverbrauch sowie deutliche Wertschöpfungs- und Beschäftigungszugewinne für die Bran-

che regenerativer Energietechnologien.

Anschluss-, Abnahme- und Mindestvergütungspflicht als entscheidende Hebel 

Das preisbasierte Einspeisevergütungssystem zeigt sich gegenüber vergleichbaren Quotenmodellen und dem 

reinen Handel mit Verschmutzungsrechten als deutlich kosteneffizienter. Zudem erfolgt der Zubau regenera-

tiver Stromerzeugungskapazitäten durch das EEG schneller als mit vergleichbaren Förderinstrumenten, da die 

Investoren eine höhere Planungssicherheit haben.

Erneuerbare Energie kurzfristig teurer, aber langfristig billiger 

Zwar führt die Förderung regenerativer Energien über die Umlagefinanzierung der Stromverbraucher zu ei-

ner kurzfristigen Verteuerung der Stromrechnung, doch trägt der Ausbau erneuerbarer Energien langfristig 

zu einem spürbaren Rückgang der Strompreise bei. Zum einen ist bei einem künftigen Anstieg der globalen 

Nachfrage mit einer Verknappung fossiler Brennstoffe zu rechnen. Zum anderen wird die Einführung von 

Verschmutzungsrechten und die Berücksichtigung der Folgekosten von CO2-Emissionen zu einer Verteuerung 

beim Einsatz fossiler Energieträger führen.

Erneuerbare Energietechnologien als Exportschlager und Jobmaschine

Das EEG hat zum Entstehen des wichtigen und zukunftsträchtigen Leitmarkts „Greentech“ beigetragen. Als 

Resultat der staatlichen Förderung nimmt die deutsche Solar- und Windkraftbranche eine internationale Spit-

zenstellung ein und verzeichnet wachsende Beschäftigung und Exporte. 

Erforderlich: eine verbesserte Energieeffizienz

Der massive Ausbau erneuerbarer Energien kann die Energiewende alleine nicht schaffen. Entscheidend für 

die weitere Minderung des CO2-Austoßes ist eine Verbesserung der Energieeffizienz. Neue Förderansätze 

müssen entschieden an der Effizienzsteigerung des Energieverbrauchs (z. B. Wärme) ansetzen, da in diesem 

Bereich große und kostengünstige Klimaschutzpotenziale vorhanden sind.
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Einleitung

Die Förderung von Solar- und Windenergie ist ein wichtiger Bestandteil der „ökologischen Industriepolitik“1 

Deutschlands.  Diese ist nicht nur im Interesse des Klimaschutzes wünschenswert, sondern hat in erheblichem 

Maße auch zur Schaffung zweier weltweit führender Industriebranchen beigetragen. Ihre Befürworter ver-

sprechen sich von ihr Pioniervorteile in einem rasch wachsenden globalen Markt.

Kritiker halten dieser Politik dagegen vor, versuche, die beiden alternativen Energiequellen „künstlich“ wett-

bewerbsfähig zu machen. Dies belaste die Verbraucher und sei ineffizient. Der deutsche Steuerzahler finan-

ziere mit ihr nicht Investitionen in künftige Wohlfahrtszuwächse, sondern vielmehr die Gewinne der geför-

derten Unternehmen.

Diese Studie will die Argumente für und gegen die Förderung von Wind- und Solarenergie in Deutschland auf 

ihre Stichhaltigkeit überprüfen. Sie stellt zunächst das Konzept der ökologischen Industriepolitik in Deutsch-

land vor und geht dann auf dessen Umsetzung im Bereich der Solar- und Windenergie ein. Der zentrale 

Teil der Studie beschäftigt sich mit der Frage, wieweit die zuvor erläuterte Förderpolitik aus instrumenteller, 

volkswirtschaftlicher und klimapolitischer Sicht als effizient und effektiv bezeichnet werden kann. Die Befunde 

werden abschließend zusammenfassend dargestellt und unter einer langfristigen Perspektive gewürdigt.

1 Der Begriff der ökologischen Industriepolitik geht auf Veröffentlichungen des Bundesumweltministeriums (BMU) zurück. In dieser Kurzstudie steht die-
 ser als Synonym für eine deutlich stärkere Orientierung der industriellen Schwerpunkte auf ökologische Produkte (z. B. erneuerbare Energien). Ziel ist, 
 die Vorreiterrolle Deutschlands in diesem Bereich auszunutzen, die industriepolitischen Potenziale auszuschöpfen und sich als starker Akteur auf den 
 vielversprechenden Exportmärkten aufzustellen. Eine tiefer gehende, ggf. auch kritische, Analyse der Begrifflichkeit kann und soll in dieser Kurzstudie 
 nicht vorgenommen werden.
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1. Die Diskussion um die ökologische Industriepolitik 

Das Konzept der ökologischen Industriepolitik

Im Herbst 2006 legte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ein er-

stes Memorandum zum Thema „Ökologische Industriepolitik“ vor (BMU 2006a). Das Memorandum zeigt 

zunächst die aktuellen Umweltprobleme und die sich daraus ergebenden umwelt- und industriepolitischen 

Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte auf. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den begrenzten Roh-

stoff-, insbesondere Energierohstoffreserven, die vor allem aufgrund des Wirtschaftswachstums der großen 

Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien auf zunehmende Nachfrage stießen – mit der Folge stei-

gender Preise, abnehmender Versorgungssicherheit und wachsender Umweltzerstörung (Rocholl 2007: 4).

Das Memorandum plädiert für eine „dritte industrielle Revolution“ mit dem Ziel drastisch verbesserter Ener-

gie- und Ressourceneffizienz und für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. Deutschland solle dabei 

zum „globalen Umwelttechnikdienstleister des 21. Jahrhunderts“ werden, woraus sich bedeutende Impulse 

für neues Wachstum und Beschäftigung ergäben.

Das Konzept der „Ökologischen Industriepolitik“ des BMU umfasst insgesamt acht Handlungsfelder: 

• Energieerzeugung und Speicherung, 

• Energieeffizienz, 

• Rohstoff- und Materialeffizienz, 

• nachhaltige Mobilität, 

• Kreislaufwirtschaft, 

• Abfall und Recycling, 

• nachhaltige Wasserwirtschaft, 

• Bio- und Nanotechnologie (SRU 2008: 68).

Um „revolutionäre Technologiesprünge in industriellen Kernbereichen wie der Energieerzeugung und -ver-

wendung sowie der Stoffnutzung“ zu erreichen, solle „der marktwirtschaftliche Ordnungsrahmen“ auf dieses 

Ziel hin ausgerichtet und ein „intelligenter ökologisch-industrieller Regulierungsrahmen“ geschaffen werden. 

Das Memorandum sieht besondere Potenziale in den folgenden Leitmärkten: 

• Energietechnologien,

• nachhaltige Mobilitätstechnologien,

• Effizienztechnologien und 

• „Life-Science-Technologien“ (und hierbei v. a. Bio- und Nanotechnologie). 

In Bezug auf die hier im Vordergrund stehenden erneuerbaren Energien argumentiert das Memorandum, das 

globale Marktvolumen für Investitionen in regenerative Energietechnologien (inklusive Wasserkraft) werde 

sich zwischen 2005 und 2020 verdrei- bis versechsfachen, wobei die größten Marktvolumina im Bereich der 

Biomasse, Windenergie, Wasserkraft und Photovoltaik zu erwarten seien. 
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Zentrale Felder der Innovationsdynamik seien: 

• die Offshore-Nutzung von Windenergie, 

• die Photovoltaik (Dünnschichttechnologien mit unterschiedlichen Materialkonstellationen) sowie

• solarthermische Kraftwerke. 

Reaktionen zum Konzept

Das Memorandum forderte die relevanten gesellschaftlichen Akteure auf, sich mit dem vorgelegten Konzept 

einer ökologischen Industriepolitik auseinanderzusetzen. Daraufhin wurden zahlreiche Stellungnahmen vor-

gelegt – vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)  über die Gewerkschaften und Umweltverbände 

bis hin zum Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU). Sie sind teils zustimmend, teils kritisch. Der SRU 

hat die Stärken und Schwächen des Memorandums in seinem Umweltgutachten vom Juni 2008 wohl am 

treffendsten zusammengefasst: 

„Der Gesamtansatz des Memorandums für ‚ökologische Industriepolitik’ ist zweifelsohne ein wichtiger Dis-

kussionsbeitrag, der die wirtschafts- und umweltpolitischen Potenziale von verbesserten Umwelttechnologien 

betont und deren Forcierung als ressortübergreifende Chance und Aufgabe definiert. (…) Allerdings geht er 

insofern nicht weit genug, als nicht die ökologische Wirksamkeit von Umweltinnovationen im Sinne einer 

weitgehenden Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch den Maßstab bildet. Vielmehr 

wird ein ‚kräftiger Wachstumsschub’ angestrebt, der ‚über normale Wachstumsraten’ hinausgeht und die 

‚Basis einer neuen ökologisch-industriellen Revolution’ ist. (...) Insgesamt ist eine angemessene Instrumentie-

rung des Ansatzes ‚ökologischer Industriepolitik’ bislang nur im Bereich ‚Energie und Klima’ zu erkennen. Hier 

allerdings hat Deutschland instrumentell neue Wege beschritten (wie etwa im EEG), die auch international 

erhebliche Ausstrahlungskraft entwickelten.“ (SRU 2008: 68 ff.) 

Im Oktober 2008 legte das BMU dann ein aktualisiertes Strategiepapier zur ökologischen Industriepolitik vor, 

das die Anregungen und Kritiken am Memorandum von Oktober 2006 teilweise aufgriff. Vor allem hatte es 

aber zum Ziel, konkrete Instrumente und prioritäre Maßnahmen vorzustellen, „die einen wichtigen Beitrag für 

eine nachhaltige Volkswirtschaft leisten müssen“ (BMU 2008a: 6).
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2. Maßnahmen zur Förderung von 
 Wind- und Solarenergie

Forcierte Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien

Im Dezember 2007 und im Juni 2008 beschloss die Bundesregierung das sogenannte Integrierte Energie- 

und Klimaprogramm (IEKP). Es umfasst Maßnahmenbündel, um der im April 2007 eingegangenen Selbst-

verpflichtung2 zur Reduzierung der Treibhausgase bis 2020 um 40% gegenüber dem Stand von 1990 (eine 

Emissionsreduktion um 270 Megatonnen CO2) gerecht zu werden. Ein Viertel der gesamten Reduktion (rund 

54 Megatonnen pro Jahr) soll dabei durch eine forcierte Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien 

erreicht werden (UBA 2007; BMU 2007a).3

Auf dieses Ziel hin beschloss der Bundestag im Juni 2008 u. a. folgende Gesetze:

• die Novellen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), 

• die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 

• das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (BMU 2008b),

• ein Gesetz zur Beschleunigung des Stromnetzausbaus, um den Transport des Stroms von den zukünftigen 

Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee in die Verbrauchszentren zu sichern (BMU 2008c).

Anschlusspfl icht, Abnahmepfl icht, Mindestvergütungspfl icht

Was Wind- und Solarenergie betrifft, ist das Kernstück des Gesetzespakets das neugefasste EEG. Als Nach-

folgeregelung und Erweiterung des Stromeinspeisungsgesetzes von 1991 hat dieses Gesetz seit dem Jahr 

2000 den Ausbau erneuerbarer Energien im Strombereich in Deutschland deutlich beschleunigt (Reiche 2004; 

Hirschl 2008). Seine wichtigsten Ausgestaltungselemente sind die Anschluss-, die Abnahmepflicht und die 

Mindestvergütungspflicht. Damit hat es sich als eines der weltweit erfolgreichsten Instrumente zur Markt-

einführung erneuerbarer Energien im Strombereich erwiesen. Es hat bewirkt, dass der Anteil erneuerbarer 

Energien am Bruttostromverbrauch von 6,3% in 2000 auf 14,2% in 2007 gestiegen ist, mehr als eine Ver-

dopplung in nur sieben Jahren, Tendenz weiter steigend. 

Gemäß der novellierten Fassung des EEG soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung 

im Jahr 2020 auf mindestens 30% steigen und „danach kontinuierlich weiter“ erhöht werden. In der Fassung 

von 2004 war das Ziel mit 20% noch bescheidener gewesen. Ohne die Anhebung des Reduktionsziels von 

2 Dieses Ziel steht unter der Voraussetzung, dass die Europäische Union im selben Zeitraum ihre Emissionen um 30% gegenüber 1990 reduziert und andere 
 Staaten vergleichbar ehrgeizige Ziele übernehmen (BMU 2007a).
3 Eine 40%ige Reduktion der energiebedingten CO2-Emissionen bis 2020 kann jedoch – gemäß der neuesten Leitstudie des BMU zum weiteren Ausbau 
 erneuerbarer Energien bis 2050 – nur gelingen, wenn entsprechend der Zielsetzung der Bundesregierung zusätzlich eine deutliche Steigerung der 
 Stromeffizienz und ein KWK-Anteil von 25% erreicht werden (Nitsch 2008: 7).
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20% auf 30% würde es weder gelingen, die deutschen Klimaschutzverpflichtungen noch den deutschen 

Anteil an den EU-Ausbauzielen für erneuerbare Energien zu erreichen.4 

Während die Neufassung des EEG die zentralen Elemente der Anschluss-, Abnahme- und Mindestvergü-

tungspflicht beibehielt, passte sie die Vergütungssätze der bisherigen Markt- und Kostenentwicklung bei den 

einzelnen Stromerzeugungstechnologien an. In der Mehrheit kam es zu einer Anhebung der Vergütungs-

sätze (Wasserkraft, Onshore-Wind, Offshore-Wind, Biomasse, Deponiegas, Geothermie). Die Sätze für die 

Stromerzeugung auf der Basis der Solarenergie und von Grubengas wurden dagegen abgesenkt. Darüber 

hinaus wurden auch die Degressionsschritte der einzelnen Vergütungssätze verändert, d. h. teilweise reduziert 

(Wind-Onshore und Biomasse) und teilweise erhöht (Wind-Offshore und solare Stromerzeugung). 

Ersetzen alter durch neue leistungsstärkere Windkraftanlagen

Die Anfangsvergütungen für Strom aus Windkraftanlagen an Land wurden um 16,9% und für Windstrom 

aus Offshore-Anlagen um 48,7% angehoben.5 Auch das Repowering, d. h. das Ersetzen alter durch neue 

leistungsstärkere Windkraftanlagen, wurde durch die Novelle des EEG neu geregelt. Für Strom aus Wind-

energieanlagen, die im selben oder benachbarten Landkreis eine oder mehrere bestehende, mindestens zehn 

Jahre alte Anlagen ersetzen und deren Leistung mindestens das Zweifache und höchstens das Fünffache der 

ersetzten Anlagen beträgt, erhöt sich die Anfangsvergütung um 0,5 Cent pro Kilowattstunde.

Für die Offshore-Windenergie gibt es jetzt einen sogenannten Sprinterbonus in Höhe von 2 Cent pro Ki-

lowattstunde für Anlagen, die vor Ende des Jahres 2015 in Betrieb gehen. Zudem wird die Degression der 

Windstromvergütung aus Offshore-Anlagen erst 2015 einsetzen. Diese erhöht sich dann allerdings von bisher 

2% auf 5% pro Jahr (für Neuanlagen).

Optimierungspfl icht für Netzbetreiber

Außerdem wurden im novellierten EEG die Bedingungen für Anlagenbetreiber hinsichtlich der Erweiterung 

der Netzkapazitäten sowie des Erzeugungsmanagements verbessert. Dies betrifft insbesondere die Wind-

energie. Hier sind die Netzbetreiber künftig verpflichtet, unverzüglich ihre Netze entsprechend dem Stand der 

Technik zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, um die Abnahme, Übertragung und Verteilung des 

EEG-Stroms zu gewährleisten. Kommt der Netzbetreiber diesen Verpflichtungen nicht nach, können Einspei-

sewillige künftig Ersatz für die hierdurch entstandenen Schäden verlangen. Der Netzbetreiber kann im Falle 

der Netzüberlastung auch weiterhin die Einspeisung von EEG-Strom in sein Netz drosseln, jedoch nur, wenn 

zuvor die größtmögliche Menge an EEG- und KWK-Strom abgenommen wurde. Eine Drosselung der Einspei-

sung von EEG-Strom ist auch nur vorübergehend zulässig, bis das Netz entsprechend optimiert, verstärkt oder 

4 Gemäß den Beschlüssen des IEKP zur Senkung der Treibhausgasemissionen Deutschlands um 40% bis 2020 gegenüber dem Niveau von 1990 sowie den 
 verpflichtenden Ausbauzielen bis 2020 innerhalb der neuen EU-Rahmenrichtlinie für erneuerbare Energien, die für Deutschland einen Anteil regenerativer 
 Energien in Höhe von 18% am Endenergieverbrauch vorsieht (Europäisches Parlament 2008; BMU 2007a).
5 Diese und alle folgenden Angaben zu den Vergütungssätzen für Wind- und Solarstrom gemäß dem novellierten EEG beziehen sich grundsätzlich auf 
 Neuanlagen, die 2009 ihren Betrieb aufnehmen bzw. nach der alten Version des EEG von 2004 aufnehmen würden.
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ausgebaut wurde. Außerdem ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Anlagenbetreiber, der von einer Drosse-

lung der Stromeinspeisung betroffen ist, in vereinbartem Umfang zu entschädigen. Wurde keine Vereinbarung 

getroffen, sind die entgangenen Vergütungen abzüglich der ersparten Aufwendungen zu leisten. 

Anpassung der Vergütungen an veränderte Preise und Kosten

Die festgelegten Erhöhungen der Anfangsvergütung für Windenergie (On- und Offshore) sind eine Antwort 

auf die bis Beginn des Jahres 2008 deutlich gestiegenen Anlagenpreise, insbesondere aufgrund des Preisan-

stiegs bei Stahl und Kupfer. Sie sollen einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen weiter gewährleisten. Die 

wichtigsten Vergütungssätze und Degressionshöhen des novellierten EEG im Vergleich zu seiner Fassung von 

2004 im Bereich der Windenergie sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1:  Vergütungssätze und Degressionshöhen des novellierten EEG für 2009 im Vergleich zur 

Fassung von 2004 in Bezug auf die Windenergie

EEG 2009 (in €ct/kWh) EEG 2004 (in €ct/kWh)

Onshore-Windenergie

Anfangsvergütung 9,2 7,87

Endvergütung 5,02 4,97

Systemdienstleistungsbonus (SDL) 

für Anlagen mit Inbetriebnahme-

jahr 2002-2008 bei Nachrüstung 

bis 1.1.2011 (befristet auf fünf 

Jahre)

0,7 –

SDL bei Erfüllung neuer tech-

nischer Anforderungen für Anla-

gen mit Inbetriebnahmejahr 2009 

bis einschließlich 2013

0,5 –

Degression für Neuanlagen 1% (auf Vergütung und Bonus) 2% (auf Vergütung)

Offshore-Windenergie

Anfangsvergütung 13,0 8,74

Zusätzlich 2 €ct/kWh bei 

Inbetriebnahme bis Ende 2015
–

Endvergütung 3,5 5,95

Degression für Neuanlagen 5% (ab 2015) 2% (ab 2008)

Quelle: BMU (2008f: 10 f.)
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In der Photovoltaik ist die installierte Stromerzeugungskapazität seit der letzten Novellierung des EEG im Jahr 

2004 rasant gewachsen. Das führte dazu, dass die tatsächliche Kostendegression bei der Herstellung von 

Photovoltaikmodulen deutlich größer ausfiel, als es das EEG 2004 mit 5 bzw. 6,5% pro Jahr unterstellt hatte. 

Das neue EEG trägt dieser dynamischen Entwicklung Rechnung, indem es sowohl eine allgemeine Absenkung 

der Vergütungssätze als auch eine Anhebung der Degression für Neuanlagen vornahm. Die deutlichste Ab-

senkung gab es für Dachanlagen ab 1 MW installierter Leistung um 26,6%. 

Generell wurde eine Vorkehrung getroffen, die die Vergütungsdegression anhebt oder absenkt, je nachdem 

ob die neu installierte Photovoltaikkapazität in einem Jahr stärker oder schwächer als vorgesehen wächst. Dies 

ermöglicht, kurzfristig auf die reale Marktentwicklung zu reagieren.

Die Vergütungssätze und Degressionshöhen des novellierten EEG für 2009 im Vergleich zu seiner Fassung von 

2004 im Bereich der Solarenergie sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Vergütungssätze und Degressionshöhen des novellierten EEG für 2009 im Vergleich zur Fassung 

von 2004 in Bezug auf die Solarenergie

Leistungsklasse EEG 2009 (in €ct/kWh) EEG 2004 (in €ct/kWh)

Dachanlagen

Bis 30 kW 43,01 44,41

30 kW bis 100 kW 40,91 42,26

100 kW bis 1 MW 39,58 41,79

Ab 1 MW 33,00 41,79

Bonus für fassadenintegrierte Anlagen – 5,00

Vergütung bei Selbstnutzung des 

produzierten Solarstroms
25,01 –

Degression für Neuanlagen* Einheitlich 5%

- für Anlagen bis 100 kW
2009/2010: 8%; 

ab 2011: 9%

- für Anlagen ab 100 kW
2009/2010: 10%;

 ab 2011: 9%

Freiflächenanlagen

Unabhängig von installierter Größe 31,94 33,18

Degression für Neuanlagen*
2009/2010: 10%; 

ab 2011: 9%
Einheitlich 6,5%

* Jeweils +/- 1% entsprechend der Über- oder Unterschreitung des zuvor festgelegten jährlichen Wachstumskorridors
Quelle: BMU (2008f: 10 f.)
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Zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse

Die zweite zentrale Förderregelung der Bundesregierung im Bereich der erneuerbaren Energien und damit 

Beitrag zur ökologischen Industriepolitik sind die Förderprogramme für die regenerative Strom- und Wär-

meerzeugung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (kurz BAFA) sowie der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW). Seit Januar 2009 sind die verschiedenen Förderprogramme zur regenerativen Stromer-

zeugung in das neue KfW-Programm „Erneuerbare Energien“ zusammengelegt worden. 

Das neue Förderprogramm dient der langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien in Form zinsgünstiger Darlehen. Es fördert sowohl die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeu-

gung von Strom bzw. Strom und Wärme in Kraftwärmekopplung als auch größere Anlagen zur regenerativen 

Wärmeerzeugung, wie etwa Solarthermieanlagen ab 40 m2 Bruttokollektorfläche. Dabei können bis zu 100% 

der Investitionskosten bis zu einem Kreditbetrag von 10 Mio. € pro Vorhaben finanziert werden. Im Einzelfall 

ist auch eine höhere Kreditsumme möglich. Für große Solarthermieanlagen ab 40 m2 Bruttokollektorfläche 

wird zudem ein Investitions- bzw. Tilgungszuschuss in Höhe von 30% der Investitionskosten gewährt6 (BSW 

2008b: 1 ff.; KfW 2008a; KfW 2008b).

Die durch die KfW verwalteten Förderprogramme haben ganz erheblich zur Finanzierung eines Großteils der 

bisher in Deutschland errichteten Windenergie- und Photovoltaikkapazitäten beigetragen. Allein 78% der im 

Jahr 2007 neu installierten regenerativen Stromerzeugungskapazität wurden durch die KfW gefördert. Bei 

der Windenergie ergab sich rechnerisch sogar eine Quote von 109%, was durch eine zeitliche Verzögerung 

zwischen Förderzusage und Errichtung der Windanlagen zu erklären ist. Auch in den Bereichen Biogas und 

Wasserkraft lag die KfW-Förderquote im Verhältnis zur jeweils gesamten Neuinstallation noch über 60% und 

im Falle der Photovoltaik immerhin noch bei 42% (ZSW 2008: 45; Staiß 2007: 218 ff.; KfW 2007: 53; KfW 

2008c: 1 ff.; KfW 2008d: 8).

Marktanreizprogramm schiebt Investitionen an

Im Bereich der regenerativen Wärmeerzeugung ist seit seiner Einführung im September 1999 das sogenannte 

Marktanreizprogramm (MAP) der BAFA das wichtigste Förderprogramm auf Bundesebene. Die intendierte 

Wirkungsweise des MAP war dabei von Anfang an, durch eine Kombination aus Investitionszuschüssen und 

zinsgünstigen Darlehen die Nachfrage nach innovativen Technologien vornehmlich zur Wärmeproduktion auf 

Basis erneuerbarer Energien zu steigern, um diese dadurch schneller an die Wirtschaftlichkeit heranzuführen. 

Dass dies bisher gelungen ist, zeigt etwa eine Studie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Zusammenarbeit mit weiteren namhaften Instituten von 2007. Sie 

bescheinigt dem Marktanreizprogramm, der Marktentwicklung von Biomasseanlagen und Solarkollektoren 

entscheidende Impulse zu geben. Aber nicht nur die Nachfrage nach diesen Anlagen habe sprunghaft zuge-

6 Die Kreditlaufzeit beträgt bis zu fünf Jahre bei höchstens einem tilgungsfreien Anlaufjahr oder bis zu zehn Jahre bei höchstens zwei tilgungsfreien Anlauf-
 jahren. Für Investitionsvorhaben, deren technische und wirtschaftliche Lebensdauer mehr als zehn Jahre beträgt, kann auch eine Laufzeit von bis zu 20 
 Jahren und 3 tilgungsfreien Anlaufjahren beantragt werden. Die Kreditanträge werden vor Beginn des Vorhabens bei der jeweiligen Hausbank des 
 Kreditnehmers gestellt. Die Zinssätze lagen Ende 2008 bei 3,69 bis 6,73% effektivem Jahreszins und richten sich grundsätzlich nach der Bonität des 
 Kreditnehmers sowie der Kreditlaufzeit (BSW 2008b: 1 ff.; KfW 2008a; KfW 2008b).
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nommen, auch die technische Entwicklung sei rasant fortgeschritten. Dies sei eine Folge der anspruchsvollen 

Umweltanforderungen innerhalb des MAP. Denn nur die Käufer der leistungsfähigsten und emissionsärmsten 

Anlagen ihrer Klasse werden mit der Förderung belohnt. Die Nachfrage nach diesen Anlagen sei dadurch 

spürbar gestiegen (BMU 2007d; Langniß et al. 2006). 

Das zur Verfügung gestellte Finanzvolumen orientiert sich dabei an den zusätzlichen Einnahmen aus der 

Stromsteuer auf die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien im Rahmen der ökologischen Steuerreform. 

Vom Programmstart bis Ende 2007 wurden nach Angaben des BMU über 650.000 Solarkollektoranlagen mit 

einer Fläche von rund 5,0 Mio. m2 durch dieses Programm bezuschusst und 132.400 kleine Biomassekessel 

installiert.7

Die hierdurch angeschobenen Investitionen betragen 5 Mrd. € für Solarkollektoren und 2,2 Mrd. € für kleine 

Biomasseanlagen. Insgesamt wurden im Rahmen dieses Programms mit den zur Verfügung gestellten Mitteln 

in Höhe von über 965 Mio. € bis Ende 2007 mehr als 788.000 Investitionsvorhaben zur Nutzung erneuerbarer 

Energien gefördert und damit ein Investitionsvolumen von über 8,2 Mrd. € angeschoben. Die sich daraus er-

gebende Förderquote betrug rund 11,7%. Damit wird deutlich, dass die Investoren innerhalb des MAP bereit 

sind, einen erheblichen Anteil an Eigenmitteln einzusetzen, um die Differenzkosten gegenüber einer konven-

tionellen Wärmeerzeugung auszugleichen. Gleichzeitig bedeutet diese relativ geringe Förderquote jedoch 

auch, dass in der Summe mehr Einnahmen an den Staat aus der auf die Investitionen gezahlten Mehrwert-

steuer zurückgeflossen sind, als in Form von Fördermitteln bereitgestellt wurden (Staiß 2007: 212 f.). 

Regenerative Wärmeerzeugung: Nutzungspfl icht, Förderung und 

Wärmenetze

Mit der Neufassung des EEG im Jahre 2008 wurde erstmals eine Nutzungspflicht für erneuerbare Energien 

zur Wärmeversorgung eingeführt. Sie gilt für Neubauten, die ab dem 1.1.2009 errichtet werden. Das Erneu-

erbare-Energien-Wärmegesetz legt fest, dass spätestens im Jahr 2020 14% der Wärme (Raum-, Kühl- und 

Prozesswärme sowie Warmwasser) in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen sollen (ausgehend 

von 6,6% im Jahr 2007). 

Das Gesetz hat drei Säulen: 

1) Nutzungspflicht

Sämtliche Eigentümer (Private, Staat oder Wirtschaft) von Neubauten müssen erneuerbare Energien für ihre 

Wärmeversorgung nutzen. Verwendet werden können alle Formen regenerativer Energien, auch in Kombina-

tion. Wer keine erneuerbaren Energien einsetzen will, kann andere Klima schonende Maßnahmen ergreifen: 

Verbesserung der Wärmedämmung, Bezug von Wärme aus Fernwärmenetzen oder Nutzung von Wärme aus 

Kraftwärmekopplungsanlagen. 

Beim Einsatz von Solarthermie in Wohngebäuden sind Mindestgrößen für die Sonnenkollektoren in Ab-

hängigkeit von der Nutzfläche vorgegeben. Eigentümer aller anderen Gebäude, insbesondere von Nicht-

7 Bis Ende November 2003 wurden im Rahmen des MAP auch noch die Installation von PV-Anlagen in Schulen mit 3.000 € pro Anlage bezuschusst. 
 Außerdem wurde innerhalb des MAP bis Ende März 2001 auf zinsgünstige Darlehen der KfW für die Errichtung von kleinen Wasserkraftanlagen noch ein 
 Teilschulderlass in Höhe von 1.500 DM/kW (766,94 €/kW) bzw. von 600 DM/kW (306,77 €/kW) gewährt (Böhnisch/Kelm 2007: 11).
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wohngebäuden, müssen ihren Wärmeenergiebedarf zu mindestens 15% durch Solarthermie abdecken, 

falls sie sich für deren Nutzung entscheiden. Wer feste Biomasse, Erdwärme oder Umweltwärme nutzt, 

muss seinen Wärmebedarf zu mindestens 50% daraus decken. Das Gesetz stellt aber gewisse ökologische 

und technische Anforderungen, z. B. bestimmte Jahresarbeitszahlen beim Einsatz von Wärmepumpen oder 

die Nutzung der effizientesten Anlagen.

Nicht jeder Eigentümer kann erneuerbare Energien nutzen. Nicht immer ist ihr Einsatz sinnvoll. Deshalb kön-

nen anstelle erneuerbarer Energien Ersatzmaßnahmen ergriffen werden, die ähnlich Klima schonend sind: 

• die Nutzung von Abwärme oder KWK, wobei in beiden Fällen ein Mindestnutzungsanteil von 50% 

vorgesehen ist, 

• die verbesserte Dämmung des Gebäudes, die deutlich über das gesetzlich vorgeschriebene 

Niveau hinausgeht,

• den Anschluss an ein Netz der Nah- oder Fernwärmeversorgung, sofern das Netz zu 

einem wesentlichen Teil mit erneuerbaren Energien bzw. zu mehr als 50% auf Basis von 

Kraftwärmekopplung oder Abwärme betrieben wird. 

Wer nachweislich weder erneuerbare Energien nutzen noch Ersatzmaßnahmen ergreifen kann, ist von der 

Nutzungspflicht befreit.

2) Finanzielle Förderung

Die Nutzung erneuerbarer Energien wird auch in Zukunft finanziell gefördert. Dabei wird insbesondere das 

bestehende Marktanreizprogramm (wie zuvor dargestellt) auf bis zu 500 Mio. € pro Jahr aufgestockt. 

3) Wärmenetze

Das Gesetz erleichtert den Ausbau von Wärmenetzen. Es sieht vor, dass Kommunen auch im Interesse des 

Klimaschutzes den Anschluss und die Nutzung eines solchen Netzes vorschreiben können (BMU 2008g).

Erste Ergebnisse: Nach Schätzungen des BMU werden von der Nutzungspflicht jährlich ca. 175.000 Neu-

bauten betroffen sein. Der regenerative Wärmeanteil am deutschen Wärmemarkt kann durch die Nutzungs-

pflicht Schätzungen zufolge von heute ca. 7% bis 2020 auf 13-16% gesteigert werden. Durch die Anfor-

derungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes werden voraussichtlich Investitionskosten in Höhe von 

55 Mio. € jährlich anfallen. Diese Belastungen werden jedoch weitgehend durch eingesparte Investitionen und 

durch Einsparungen bei den Ausgaben für fossile Brennstoffe ausgeglichen. Zudem entsteht durch das Gesetz 

allein bis 2010 ein Netto-Beschäftigungseffekt in Höhe von 25.000 Arbeitsplätzen, vor allem im Mittelstand 

und im Handwerk (BMU 2008h: 1 f.).

Exportinitiativen

Als einen weiteren Baustein der ökologischen Industriepolitik betrachtet die Bundesregierung zudem die Ein-

richtung und Intensivierung von Exportinitiativen, die dazu dienen sollen, den Umwelttechnologieexport deut-

scher Firmen politisch besser zu flankieren und Synergien gemeinsam mit den Akteuren aus der Wirtschaft 

herzustellen. Im Bereich der erneuerbaren Energien geschieht dies seit 2002 durch die gleichnamige Export-
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initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, die bei der Deutschen Energieagentur an-

gesiedelt ist. Ziel der Exportinitiative Erneuerbare Energien ist es, deutsche Unternehmen durch Informati-

onsangebote, die Vernetzung von bestehenden Initiativen und Aktivitäten sowie die aktive Begleitung von 

Auslandsprojekten beim Export von Technologie der erneuerbaren Energie zu unterstützen. Eine der zentralen 

Aufgaben der Exportinitiative ist es, deutschen Anbietern detaillierte Informationen über die branchenspezi-

fischen Exportpotenziale internationaler Zielmärkte zur Verfügung zu stellen (dena 2008).

Forschungsförderung

Im Jahre 2008 verabschiedete die Bundesregierung den „Masterplan Umwelttechnologien“. Seine Kernele-

mente sind: 

• Forschungsförderung, 

• Transfer und Verbreitung der Anwendung neuer Technologien, 

• Verbesserungen in den Bereichen Bildung und Ausbildung, 

• Unterstützung des innovativen Mittelstands, vor allem im Bereich der internationalen Kooperation. 

Im Bereich Klimaschutz setzt der Masterplan neben Energieeffizienztechnologien sowie solchen zur Abschei-

dung und Speicherung von CO2 vor allem auf die weitere Entwicklung bei den erneuerbaren Energien. Die 

Schwerpunkte der Förderung lagen bei der Photovoltaik und der Windenergie. Hier wurden Projekte in Höhe 

von jeweils rund 40 Mio. € bewilligt. Unter anderem wurde die Gründung des neuen Fraunhofer-Instituts für 

Windenergieforschung auf den Weg gebracht8. Es soll in Kooperation mit den Universitäten Hannover, Olden-

burg und Bremen Deutschland als internationalen Standort für Windenergieforschung stärken. In das neue 

Institut integriert wird auch das vom BMU und dem Land Bremen geförderte Rotorblatt-Kompetenzzentrum 

des Fraunhofer-Centers für Windenergie und Meerestechnik in Bremerhaven (BMU 2008i). Rund 30 Mio. € 

entfielen auf den neuen Förderschwerpunkt „Systemintegration“, mit dem den wachsenden Herausforde-

rungen zur Integration der Windenergie in die Stromversorgung Rechnung getragen wird. 
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3. Kosten und Nutzen

Starke Ausweitung der Kapazitäten, aber schlechte 

Kosteneffi zienz?

Die zuvor dargestellten zentralen Förderinstrumente für erneuerbare Energien im Rahmen der ökologischen 

Industriepolitik Deutschlands werden vor allem aufgrund der beachtlichen Zubauraten der installierten Wind- 

und Photovoltaikkapazitäten innerhalb der letzten Jahre von Befürwortern einer solchen Politik als besonders 

effektiv und erfolgreich bewertet. Kritiker dagegen beurteilen die mit einer solchen Förderpolitik verbundenen 

induzierten Differenzkosten als volkswirtschaftlich bedenklich und das eingesetzte Förderinstrumentarium als 

weitgehend ineffizient. 

Der Vorwurf der schlechten Kosteneffizienz wird besonders vehement gegen das Einspeisevergütungssystem 

innerhalb des EEG (das Hauptförderinstrument für die Wind- und Solarstromerzeugung) vorgebracht. Hierzu 

gab es in den letzten Jahren eine verstärkte wissenschaftliche Diskussion. Sie zielte auf die ökonomische Effizi-

enz von Quotenmodellen mit Zertifikatehandel einerseits und auf Einspeisevergütungsmodelle andererseits.9 

Zahlreiche Autoren (etwa Timpe et al. 2001; Espey 2001; Bräuer 2002; Voogt/Uyterlinde 2006) unterstellten 

– aus einer ökonomisch-theoretischen und modellhaften Perspektive – Quoten- und Zertifikatsmodellen eine 

höhere ökonomische Effizienz, da die Preisbildung durch Angebot und Nachfrage besonders marktkonform 

erfolge.10

Der entscheidende Nachteil von Quotensystemen besteht jedoch in der Tatsache, dass Theorie und Praxis 

auseinanderlaufen. Zu beobachten ist, dass Quotenmodelle in der Regel nicht zu einer Minimierung der 

gesellschaftlichen Transferkosten der Förderung erneuerbarer Energien führen. Wesentliches Element der 

höheren Gesamtkosten in Quotensystemen ist der von Investoren veranschlagte Risikozuschlag bei Inves-

titionen in Märkten mit solchen Fördermodellen zur Absicherung des zukünftigen Erlösrisikos für grüne 

Zertifikate. Dieser Risikozuschlag erhöht die beobachteten Kosten für erneuerbare Technologien. Weiterhin 

führt die typischerweise technologieunspezifische Förderung in Quotensystemen zu tendenziell höheren 

Produzentenrenten sowie zu geringerer technologischer Vielfalt mit negativen Wirkungen auf die dyna-

mische Effizienz (Ragwitz et al. 2006: 2 f.). Zur dynamischen Effizienz zählen Aspekte wie Innovationswir-

kungen und Marktentwicklungsaspekte über die kurzfristige Perspektive hinaus. Dazu gehören etwa die 

Gewährleistung von Technologievielfalt zur Vermeidung technologischer Einbahnstraßen oder die gezielte 

Schaffung von Zukunftsmärkten mit neuen Akteuren (Hirschl 2008: 326; Hoffmann et al. 2004; Kemfert/

Diekmann 2005).

Außerdem kann man davon ausgehen, dass Quotenmodelle mittelfristig zu steigenden jährlichen Transferko-

sten führen werden, da sie immer nur die jeweils günstigsten Technologien fördern, während marktfernere 

9 Ein noch relativ neues Instrument zur Förderung erneuerbarer Energien stellen Quoten für deren Anteil an der Gesamtstromerzeugung dar. Dieses 
 System wird meist mit einem Handelsmechanismus für grüne Zertifikate kombiniert. Im Vergleich zu garantierten Einspeisetarifen, bei welchen der Preis 
 für erneuerbaren Strom staatlich festgelegt wird, wird bei Quotensystemen die Menge des zu erzeugenden Stroms auf Basis erneuerbarer Energien für 
 einen bestimmten Zeitraum fest vorgegeben (Ragwitz et al. 2006: 2).
10 Diese Einschätzung basiert auf der Überlegung, dass Quotenregelungen sowohl die Konkurrenz unter Erzeugern erneuerbaren Stroms als auch unter den 
 Anlagenherstellern stimulieren (Letzteres wird auch durch Einspeisevergütungen erreicht) und die jeweils kostengünstigsten Technologieoptionen ausge-
 baut werden. Dieses führt in der Theorie zu einer Reduktion der Erzeugungskosten für erneuerbaren Strom in Quotensystemen (Ragwitz et al. 2006: 2).
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Technologien außen vor bleiben. Können die jährlich höheren Quoten (Ziele) zu einem bestimmten Zeitpunkt 

nicht mehr mit diesen beinahe marktreifen Technologien erreicht werden, so muss auf die bisher noch nicht 

geförderten, teureren Technologien zurückgegriffen werden, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Da jedoch 

alle Technologien auf einem einzigen Zertifikatsmarkt miteinander konkurrieren und sich der Preis der Zertifi-

kate nach dem Preis des letzten zur Erfüllung der Quote benötigten Zertifikats richtet, welches in diesem Fall 

von den teureren Technologien stammt, kommt es zu enormen Mitnahmeeffekten. Auch alle anderen, schon 

kostengünstigeren Technologien erlangen dann den teureren Zertifikatspreis. Die resultierenden Mehrkosten 

werden von den Konsumenten getragen und die jährlichen Transferkosten steigen, anstatt zu sinken (Ragwitz 

et al. 2006: 14).

Auch die EU-Kommission, lange Zeit selbst Verfechter von Quotenmodellen, erkennt heute an, dass – zumin-

dest unter idealen ökonomischen Bedingungen – mengenbasierte (wie eben Quotenmodelle) und preisbasier-

te (wie Einspeisevergütungsregelungen) Instrumente theoretisch die gleiche ökonomische Effizienz aufweisen 

(siehe dazu auch Weitzmann 1974). Empirisch habe es sich indes gezeigt, dass optimal ausgestaltete Einspei-

severgütungsregelungen im Allgemeinen die effizientesten und effektivsten Fördermechanismen für Strom 

aus erneuerbaren Energien darstellen. 

Feste Einspeisetarife besser als handelbare Zertifi kate

Anfang Dezember 2005 legte die Europäische Kommission eine Stellungnahme vor, in der sie den Erfolg und 

die Kosteneffizienz der von den Mitgliedsstaaten genutzten Förderinstrumente zur Stromerzeugung mit er-

neuerbarer Energien bewertete. Der Bericht zeigte auf, dass Förderregelungen auf Basis fester Einspeisetarife 

mehrheitlich sowohl kosteneffizienter (Differenz zwischen den Erzeugungskosten von Regenerativstrom einer 

bestimmten Technologie und der jeweiligen Förderhöhe) als auch wirkungsvoller bei der Realisierung eines 

bestimmten Ausbaupotenzials innerhalb einer bestimmten Zeitspanne waren als Regelungen auf Basis han-

delbarer grüner Zertifikate. Mit anderen Worten, Einspeisevergütungsregelungen hatten zu einem stärkeren 

und schnelleren Zubau regenerativer Stromerzeugungskapazitäten bei gleichzeitig niedrigeren Fördersätzen 

geführt als Systeme mit handelbaren Grünstromzertifikaten. Dies wurde insbesondere im Bereich der Wind-

energie festgestellt. Als wirkungsvollste Regelungen wurden in diesem Zusammenhang die Einspeisetarifsy-

steme in Deutschland, Dänemark und Spanien hervorgehoben.

Bei der Photovoltaik schnitten die Einspeisevergütungssysteme in Luxemburg, Deutschland und Österreich am 

effektivsten ab, wobei die Märkte in diesen Ländern teilweise noch mit weiteren Instrumenten stimuliert wur-

den, wie etwa zinsverbilligten Darlehen in Deutschland. Die Kommission betonte an dieser Stelle auch, dass die 

Förderregelungen für die Photovoltaik in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Spanien einem länger-

fristigen Politikansatz folgten, der die Marktentwicklung zum Ziel habe (Europäische Kommission 2005: 6 ff.).

Im Januar 2008 präsentierte die Kommission einen zweiten Evaluierungsbericht zu den nationalen Förderrege-

lungen im Bereich der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien. Er bestätigte weitgehend die Ergebnisse des 

ersten Evaluierungsberichts vom Dezember 2005 und kam zu der grundsätzlichen Einschätzung, dass Einspeise-

vergütungssysteme die zurzeit effektivsten und kosteneffizientesten Instrumente zur Förderung der Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Energien darstellen. Er stellte fest, dass sich bei Windenergie, Biogas und Photovoltaik 

Einspeisevergütungssysteme als die wirksamsten erwiesen hätten. Bei der Onshore-Windenergie hätten Spani-

en, Deutschland und Dänemark im Zeitraum 1998-2006 die höchste Effektivität und Kosteneffizienz aufgezeigt, 
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und das bei gleichzeitig hoher Investitionssicherheit, geringen administrativen Hürden und relativ günstigen 

Netzanschlussbedingungen. Bei der Photovoltaik setzten Tschechien, Frankreich, Griechenland, Italien, Portu-

gal, Spanien und Deutschland die kosteneffizientesten Fördersysteme ein. Deutschland, Luxemburg, Zypern, die 

Niederlande und Spanien hatten zudem das größte Wachstum im Bereich der Photovoltaik zu verzeichnen. Alle 

genannten Länder setzten Einspeisevergütungsmodelle ein (European Commission 2008a: 3 ff).

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Internationale Energieagentur. Sie untersuchte 35 Länder und iden-

tifizierte insbesondere bei der Onshore-Windenergie die wirksamste Förderpraxis in Deutschland, Spanien, 

Dänemark und Portugal. Sie schreibt den Erfolg dieser Länder vor allem einer hohen Investitionssicherheit zu, 

die auf einer langfristigen Abnahmegarantie des Windstroms, niedrigen regulatorischen Hürden und vorteil-

haften Netzanschlussbedingungen beruhte. Darüber hinaus sei die Vergütung in den erfolgreichen Ländern, 

die durchweg Einspeisevergütungssysteme einsetzten, niedriger gewesen als in Staaten mit – weniger wirk-

samen – Quotenmodellen. Für die Photovoltaik hob die Internationale Energieagentur explizit das deutsche 

System als besonders wirksam, wenn auch als relativ teuer (hohe Vergütungskosten) hervor. Sie führte den 

deutschen Erfolg nicht nur auf die Einspeisevergütung, sondern auch auf die gewährten zinsgünstigen Darle-

hen und fairen Netzanschlussbedingungen zurück (IEA 2008: 17 ff.). 

Kurzfristig gilt: 

mehr regenerative Energie = Erhöhung der Stromrechnung

Häufig wird gegen das EEG vorgebracht, dass der deutliche Ausbauerfolg bei Windenergie und Photovoltaik 

mit stetig steigenden Strompreisen einhergehe. Die Mehrkosten gegenüber konventionellem Strom seien bis 

2007 bereits auf 4,3 Mrd. € aufgelaufen. Dies sei sowohl den Privathaushalten als auch der Industrie (und 

dabei insbesondere den stromintensiven Betrieben) kaum noch zumutbar. Bei Ersteren würde das Realeinkom-

men und damit die Kaufkraft sinken, bei der Industrie drohe die Abwanderung ganzer Industriezweige und 

damit der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze am Standort Deutschland. Allein zwischen 2000 und 2007 verur-

sachte die Förderung der Markteinführung aller Nutzungsbereiche erneuerbarer Energien (Strom, Wärme und 

alternative Kraftstoffe) in kumulierten Werten rund 27,6 Mrd. € an (gesamtwirtschaftlichen) Differenzkosten, 

wobei davon knapp 15,3 Mrd. € (bzw. 55,3%) auf die Stromerzeugung aus regenerativen Energien entfiel – 

davon rund 10,5 Mrd. € auf die Windenergie und 4,5 Mrd. € auf die Photovoltaik (Nitsch 2008: 115 ff.; 

v. Weizsäcker 2008: 4 f.). 

Das vom novellierten EEG gesetzte neue Ausbauziel würde die Situation weiter verschlimmern. Für den Strom-

verbraucher wird die EEG-Umlage pro Kilowattstunde von 1 Cent im Jahr 2007 auf 1,4 bis 1,5 Cent (in Kauf-

kraft von 2008) bis Mitte des nächsten Jahrzehnts ansteigen. Für einen Referenzhaushalt mit einem jährlichen 

Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden bedeutet das eine Mehrbelastung für die Stromrechnung von 49 bis 

52,5 € pro Jahr. Schätzungen zufolge ist das Maximum der Mehrkosten beim Windstrom bereits erreicht, wäh-

rend sie beim Photovoltaikstrom trotz erheblicher weiterer Kostendegressionen bis 2018 weiter steigen und die 

Mehrkosten aller anderen regenerativen Stromerzeugungstechnologien übertreffen werden. Eine für das Bun-

deswirtschaftsministerium (BMWi) erstellte Untersuchung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschafts-

forschung (RWI) kam diesbezüglich zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2015 nur für die Solarvergütung insge-

samt 120 Mrd. € gezahlt werden müssten, sofern der Ausbau unter Beibehaltung der bisherigen Einspeisetarife 

mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20% vorangehe  (RWI 2008; BSW-Solar 2008c: 2; May 2008: 16). 
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Langfristig gilt: Regenerative Energie ist billiger

Entsprechende Untersuchungen betrachten jedoch häufig für die ersetzte konventionelle Stromerzeugung 

nur den Status quo. In der Untersuchung des RWI zur zukünftigen Entwicklung der Kosten der Photovoltaik-

vergütung im Rahmen des EEG wurde zu deren Berechnung zudem ein sehr niedriger monetärer Wert für den 

durch Solarstrom ersetzten konventionellen Strom gewählt. Das RWI-Gutachten legt als Vergleichsmaßstab 

einen im Betrachtungszeitraum kaum ansteigenden Grundlastbörsenstrompreis von rund 5 Cent pro Kilo-

wattstunde zugrunde. Da Photovoltaikstrom jedoch dezentral und verbrauchernah erzeugt wird und somit 

zumindest zeitweise auch Spitzenlaststrom ersetzt, müsste folglich dieser als Vergleichswert herangezogen 

werden. Zudem müssten Aufwendungen für vermutlich sukzessive steigende Zertifikatspreise für CO2 berück-

sichtigt werden.

Auch die jüngste Leitstudie der Bundesregierung zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien geht zu-

nächst von einer weiteren Zunahme der Differenzkosten aus. Bis 2010 werden kumulierte Mehrkosten (Zeit-

raum 2001 bis 2010) für alle Sektoren der regenerativen Energien in Höhe von 55 Mrd. € erwartet (Nitsch 

2008: 121). Diese verteilen sich wie folgt:

• 20 Mrd. € auf die Stromversorgung ohne Photovoltaik, 

• 11 Mrd. € auf die Photovoltaik, 

• 13 Mrd. € auf die Wärmebereitstellung, 

• 11 Mrd. € auf die Kraftstoffbereitstellung. 

Würde man die Kostenentwicklung nur bis ins Jahr 2020 verfolgen, so würde bis zu diesem Zeitpunkt die 

Markteinführung der erneuerbaren Energien selbst im Falle eines deutlichen Anstiegs der Energieträgerpreise 

Mehrkosten von insgesamt 120 Mrd. € verursachen, wovon allein rund 44 Mrd. € auf die Photovoltaik ent-

fielen. Auch wenn dies beachtliche Vorleistungen sind, ist zu bedenken, dass sie pro Jahr dennoch nur bei 

durchschnittlich 0,3% des Bruttoinlandsprodukts liegen und die erneuerbaren Energien Ende 2020 bereits 

18% des gesamten Endenergiebedarfs Deutschlands decken werden (Nitsch 2008: 121 f.). Gleichermaßen 

würden sie sich deutlich verringern, wenn man eine Internalisierung der externen Kosten unterstellen würde, 

die für erneuerbare Energien deutlich geringer als bei konventionellen Optionen der Energiebereitstellung sein 

dürften.12

Zur vollständigen Bewertung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines deutlichen Ausbaus erneuerbarer 

Energien ist jedoch eine dynamische Betrachtung der Gesamtentwicklung des Energiesystems mit ausrei-

chend großem Zeithorizont erforderlich. Außerdem hängt sie entscheidend von den zukünftigen Preiswir-

kungen einer zunehmenden Verknappung fossiler Ressourcen und von einer verursachergerechten Anlastung 

wirksamer Klimaschutzmaßnahmen ab (Nitsch 2008: 15). 

11 Grundlage der Berechnung innerhalb der RWI-Studie waren die Vergütungssätze basierend auf dem EEG von 2004 mit einer 5%igen Degression für Neu-
 anlagen. Im Falle der Realisierung des zum damaligen Zeitpunkt (April 2008) aktuellen Regierungsentwurfs der EEG-Novelle mit erhöhten Degressions-
 stufen (9,1% in 2009, 7% in 2010 und 8% ab 2011) wurde von Differenzkosten der Photovoltaikförderung bis 2015 in Höhe von 105 Mrd. € ausgegan-
 gen (RWI 2008; BSW-Solar 2008c: 2).
12 Insgesamt verursacht die Photovoltaik im Leitszenario 2008 der Bundesregierung kumulierte Differenzkosten von 66 Mrd. €, wenn Stromkosten entspre-
 chend Preispfad A (Stromkosten Mittelspannungsebene in Höhe von 8,8 €ct/kWh bis ca. 2035, danach leicht absinkend) sowie die Annahme eines rela-
 tiv deutlichen Ölpreisanstiegs auf knapp 130 US$ pro Fass bis 2050 zugrunde gelegt werden. Damit sind bis Ende 2030 rund 22 GW PV-Leistung installiert 
 worden, die 20 TWh/a Strom bereitstellen. Legt man Preispfad B zugrunde (Annahme eines nur mäßigen Ölpreisanstiegs auf knapp 100 US$ pro Fass 
 bis 2050 sowie leicht geringere Stromkosten von rund 8 €ct/kWh bis 2035, danach leicht fallend), beliefen sich diese Gesamtkosten auf 75 Mrd. € (Nitsch 
 2008: 48 ff.).
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Aus diesem Grund wird die Entwicklung des Ausbaus erneuerbarer Energien in Deutschland in der Leitstu-

die der Bundesregierung bis zur Jahrhundertmitte fortgesetzt. Dabei zeigt sich, dass der eigentliche öko-

nomische Vorteil dieser langfristig angelegten Transformationsstrategie der Energieversorgung erstmalig 

ab der Periode 2021 bis 2030 eintritt. In diesem Zeitraum werden der Volkswirtschaft durch die Nutzung 

erneuerbarer Energien bereits 57 Mrd. € erspart, die andernfalls für die zusätzliche Versorgung mit fossilen 

Energien aufgewandt werden müssten. Die immer noch anfallenden Mehrkosten werden überkompensiert 

durch jeweils rund 40 Mrd. € „eingesparter“ Kosten bei der übrigen Stromversorgung und der Wärmever-

sorgung. In der darauf folgenden Periode 2031-2040 reduzieren sich die Energieausgaben gegenüber einer 

fossilen Energieversorgung durch die Nutzung erneuerbarer Energien um 270 Mrd. €13. Im Zeitraum 2040-

2050 steigen diese Beträge auf 516 Mrd. €. Kumuliert für den gesamten Betrachtungszeitraum 2001-2050 

ergeben sich sogar Einsparungen (ohne den Transportsektor) in Höhe von rund 745 Mrd. € (Nitsch 2008: 

121, 176).

Entscheidend für die Beurteilung der Strategie, die zielstrebig auf erneuerbare Energie setzt, ist folgender 

Punkt: Nur der Ausbau der erneuerbaren Energien (in Verbindung mit Anstrengungen zu höherer Energieeffi-

zienz) macht es möglich, dass die Energieversorgung der Zukunft überhaupt noch finanzierbar bleibt. Andern-

falls dürften stetig weiter steigende Energiepreise spätestens nach 2030 zu einer ganz immensen wirtschaft-

lichen Belastung führen (Nitsch 2008: 122) und industrielle Strukturen massiv gefährden. 

Vermeidung von Kohlendioxid über regenerative Energie 

langfristig billiger

Die bisherige Betrachtung bezieht sich nur auf die Differenz zwischen der Preisentwicklung für fossile Brenn-

stoffe und der für erneuerbare Energie. Dies ist aber nur ein Teilaspekt. Zu berücksichtigen sind auch die Ko-

sten, die bei unterlassenem Klimaschutz anfallen (CO2-Kosten). 

Neben den im Zeitverlauf deutlichen Einsparungen im Bereich der Energiegestehungskosten trägt die wach-

sende Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien auch zu sinkenden CO2-Emissionen bei. So steigt gemäß 

der Leitstudie der Bundesregierung von 2008 allein der CO2-Vermeidungsbeitrag der durch das EEG indu-

zierten Stromerzeugung14  von heute 79 Mio. Tonnen pro Jahr auf etwa 136 Mio. Tonnen bis 2020 und rund 

177 Mio. Tonnen bis zum Jahr 203015. Hierbei wurde ein Rückgang der CO2-Emissionen im konventionellen 

Kraftwerkspark durch neue Kraftwerke mit höherem Wirkungsgrad und durch den Übergang zu vermehrt 

gasbefeuerten Kraftwerken berücksichtigt. Verknüpft man die Differenzkosten mit den vermiedenen CO2-

Mengen, so erhält man eine Aussage über die zeitliche Entwicklung der CO2-Vermeidungskosten der erneu-

erbaren Energien.

Wie bereits bei den Differenzkosten ist es auch bei der Darstellung der CO2-Vermeidungskosten erneuerbarer 

Energien unabdingbar, den dynamischen Verlauf der Gesamtentwicklung zu berücksichtigen. Momentauf-

nahmen von CO2-Vermeidungskosten bestimmter erneuerbarer Energietechnologien – wie etwa der Photovol-

13 Einsparungen durch Effizienzsteigerungen sind dabei noch nicht berücksichtigt.
14 EEG induziert bedeutet: Strommenge aus Anlagen mit EEG-Vergütungsanspruch, ohne Beitrag der traditionellen großen Wasserkraft.
15 Zur Bestimmung der vermiedenen Emissionen wird von den für 2007 ermittelten Einsparfaktoren ausgegangen, diese werden jedoch mit den im Leitszenario 
 2008 ermittelten Energiemix dynamisiert (vgl. Nitsch 2008: 123 f.).
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taik – haben nur eine begrenzte Aussagekraft16. Teilweise besitzen konventionelle Energietechnologien, wie 

etwa der Ersatz alter Kraftwerke durch neue fossile Kraftwerke, derzeit geringere CO2-Vermeidungskosten. 

Auch für die Zurückhaltung von Kohlendioxid aus Kraftwerken (CCS) werden mit CO2-Vermeidungskosten 

zwischen 30 und 50 €/t CO2 perspektivisch relativ geringe Werte angegeben (RECCS 2007). Allerdings be-

sitzen diese Technologien nicht das niedrige Emissionsniveau von erneuerbaren Energietechnologien. Beste 

Steinkohlekraftwerke erreichen 650 g CO2/kWhel; beste Erdgas-GuD-Kraftwerke 320 g CO2/kWhel; CCS-

Steinkohlekraftwerke um 180 g CO2/kWhel, Windkraft und solarthermische Kraftwerke hingegen kommen 

mit 10 bis 20 g/kWhel aus. CO2-Vermeidungstechnologien bei fossilen Brennstoffen weisen auch nicht die 

großen Kostensenkungspotenziale der meisten erneuerbaren Energientechnologien auf. Sie bleiben zudem 

abhängig von der Energieträgerpreisentwicklung. 

Das Zusammenwirken der Kostendegressionen bei den erneuerbaren Energientechnologien und des zu er-

wartenden Anstiegs der Energiepreise führt dazu, dass die CO2-Vermeidungskosten erneuerbarer Energien 

rasch abnehmen. Je nach Verlauf der Entwicklung der fossilen Energieträgerpreise könnten die CO2-Vermei-

dungskosten des Strommixes auf Basis erneuerbarer Energien kurz nach 2020 schon gegen null gehen und 

danach sogar negativ werden. Auch die heute noch sehr hohen CO2-Vermeidungskosten der Photovoltaik 

verringern sich dabei deutlich (IfnE 2008: 64; Nitsch 2008: 123 ff.).

Externe Kosten nicht vernachlässigen!

Werden bei der Betrachtung der CO2-Vermeidungskosten erneuerbarer Energien die externen Kosten der 

fossilen Stromerzeugung vollständig berücksichtigt, erzielen die erneuerbaren Energien bereits heute ne-

gative CO2-Vermeidungskosten. Nimmt man vereinfachend nur Bezug auf die dem Klimawandel zuzu-

rechnenden externen Kosten17 und geht dafür beispielhaft von einem Wert von 70 € pro Tonne CO2 für 

die externen Schadenskosten aus (der Stern-Report geht von 85 € als realistischem Wert aus)18, so erhält 

man einen mittleren Strompreis von etwa 10 Cent pro Kilowattstunde. Gegenüber diesen gesamtwirt-

schaftlichen Vollkosten fossiler Strombereitstellung „erwirtschaftet“ die derzeitige Stromerzeugung auf 

Basis regenerativer Energien (unter Einbeziehung der vorhandenen Wasserkraft) also gegenwärtig einen 

„Kostengewinn“ von 1,2 Mrd. € pro Jahr. Unter dieser Annahme steigen die jährlich vermiedenen CO2-

Kosten bis 2020 auf 14 Mrd. € an. Berücksichtigt man die externen Kosten, verursachen die über das EEG 

geförderten Technologien erneuerbarer Energien bereits heute keine Zusatzkosten. Die gesamten durch das 

EEG erbrachten Vorleistungen (d. h. die Vergütungszahlungen) sind dann bis 2026 als komplett amortisiert 

anzusehen und erbringen bis 2030 einen volkswirtschaftlichen Gewinn in Höhe von 48 Mrd. € (Nitsch 

2008: 28 ff.; IfnE: 60). 

16 So besitzt etwa die Photovoltaik derzeit (2008) noch sehr hohe CO2-Vermeidungskosten von 740 €/t CO2. Dagegen liegen die CO2-Vermeidungskosten 
 der Windenergie durchschnittlich nur bei 65 €/t CO2 und von Biomasse und Biogas nur bei 50 €/t CO2. Die Wasserkraft hat bereits heute leicht negative CO2-
 Vermeidungskosten. Die durchschnittlichen CO2-Vermeidungskosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien lagen laut Leitstudie der Bundesregie-
 rung 2008 bei 52 €/t CO2 (ohne Photovoltaik bei 40 €/t CO2) (Nitsch 2008: 124).
17 Externe Kosten entstehen auch für vielfältige andere Auswirkungen der Energieversorgung. So können Emissionen klassischer Schadstoffe wie Schwefel-
 dioxid (SO2) und Stickoxiden (NOx) sowohl zu gesundheitlichen als auch zu Sachschäden führen (z. B. an Gebäuden). 
18 In Krewitt/Schlomann (2006) sind repräsentative externe Kosten des Treibhauseffekts durch Verbrennung fossiler Brennstoffe von rund 70 €/t CO2 ermittelt 
 worden (Bandbreite zwischen 15 und 280 €/t CO2 aus einer Vielzahl von Untersuchungen).
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Regenerative Energie erhöht die Zahl der Arbeitsplätze im Inland

Kritiker sagen, der Ausbau der regenerativen Energien schaffe kaum neue Arbeitsplätze bzw. führe sogar zu 

negativen Beschäftigungseffekten. Wenn überhaupt, dann subventioniere er Arbeitsplätze im Ausland (RWI 

2008; von Weizsäcker 2008: 4 f.).

Diesbezüglich ist zunächst zwischen den Brutto- und Nettobeschäftigungseffekten des Ausbaus erneuerbarer 

Energien zu unterscheiden. Der Bruttoeffekt ist eindeutig positiv. Gemäß Zwischenergebnissen eines laufenden 

Forschungsvorhabens des BMU sind innerhalb der Branche der erneuerbaren Energien bis Ende 2007 bereits 

nahezu 250.000 Arbeitsplätze in Deutschland entstanden. Gegenüber 2004 bedeutet dies einen Anstieg um 

rund 55% (siehe Abbildung 1).19 Für die Folgejahre ist gemäß dieser Studie eine Fortsetzung des positiven 

Trends wahrscheinlich. Bis zum Jahr 2020 sind demnach mehr als 400.000 Beschäftigte in der Branche der 

erneuerbaren Energien möglich. 

Abbildung 1: Entwicklung der Bruttobeschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien in 

Deutschland 2004-2007

Quelle: BMU (2008d: 31)

19 Das BMU nennt diesbezüglich einen Gesamtumsatz mit erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2007 in Höhe von 25 Mrd. €, der sich zu 10,7 Mrd. € 
 aus der Errichtung von Neuanlagen und zu 14,4 Mrd. € aus dem Anlagenbetrieb zusammensetzt. Seit 2003 hat sich der Gesamtumsatz damit um 150% 
 erhöht (BMU 2008d: 30).
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Für die Ermittlung der Nettobeschäftigungseffekte sind die Verteuerung der Energie, die die Kaufkraft der 

Verbraucher mindert (sogenannter Budgeteffekt), und der Wegfall der Beschäftigung bei den fossilen Brenn-

stoffen mit zu berücksichtigen. Obwohl in Deutschland etwa drei Viertel der nicht erneuerbaren Energien 

importiert werden, führt die Erschließung von Biomasse, Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie und Geo-

thermie auch hierzulande in der Branche konventioneller Energiebereitstellung zu negativen Beschäftigungs-

auswirkungen im Bereich der fossilen Energien. Doch selbst unter Berücksichtigung dieser Faktoren belief 

sich nach Angaben von Kratzat et al. (2007) der Nettobeschäftigungseffekt des Ausbaus der regenerativen 

Energien in Deutschland im Jahr 2006 bereits auf etwa 67.000 Beschäftigte und wird bis 2030 weiter auf bis 

zu 120.000 Beschäftigte zunehmen (Kratzat et al. 2007: 53 f.; BMU 2006b: 4 ff.)

Steigende Exportquoten, hohe Wertschöpfung im Inland

Für den volkswirtschaftlichen Nutzen einer forcierten Umstellung auf erneuerbare Energien muss auch die 

Positionierung der deutschen Wirtschaft auf den international umkämpften Märkten berücksichtigt werden. 

In diesem Aspekt ergeben sich für Deutschland eindeutige wirtschaftliche Vorteile. Denn die Förderung nach 

Maßgabe des EEG bringt eine Innovationsentwicklung voran, die deutschen Unternehmen der Windenergie- 

und Photovoltaikindustrie weltweit Technologieführerschaft und damit signifikante Exporterfolge verschafft 

(vgl. dazu auch BMU 2006b). 

Die deutsche Wind- und Photovoltaikindustrie weist stetig steigende Exportquoten sowie hohe Wertschöp-

fungsquoten im Inland auf (siehe Abbildung 2). Der Exportanteil der deutschen Photovoltaikindustrie stieg von 

3% im Jahr 2000 auf 43% im Jahr 2007. Bis 2020 wird mit einem weiteren Anstieg auf 75% gerechnet. 

Abbildung 2: Entwicklung der Exportquoten der deutschen Photovoltaikindustrie 2000-2007 sowie 

Prognose bis 2010

Quelle: EuPD Research (2008: 6)
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Der Anteil der inländischen Wertschöpfung am Gesamtumsatz lag im Jahr 2007 bei über 65%. Allein im Zeit-

raum 2004-2007 hat die deutsche Photovoltaikindustrie rund 3,5 Mrd. € in den Ausbau inländischer Produk-

tionskapazitäten investiert. Im Ergebnis wurde die Produktion seitdem vervierfacht und übertraf inzwischen 

bei der Solarzellenproduktion das Importvolumen um rund 30%. Nach Prognosen von EuPD/ifo wird dieser 

positive Trend andauern. 2010 wird die deutsche Solarindustrie voraussichtlich bereits drei- bis viermal mehr 

für den Inlands- und Auslandsmarkt produzieren als nach Deutschland importiert wird.

Während die deutsche Photovoltaikindustrie ihren Umsatz bisher noch mehrheitlich im Inland erzielt, wächst 

die Exportquote wie aufgezeigt stetig und entwickelt sich damit ebenfalls zu einem zweiten wichtigen Stand-

bein der Branche. Wirtschaftsexperten halten es für möglich, dass Deutschlands Solarwirtschaft trotz harten 

internationalen Wettbewerbs langfristig einen Weltmarktanteil von rund 20 Prozent hält, vergleichbar dem 

deutschen Maschinen- und Anlagenbau. 

Bei der Windenergie erhöhte sich die Exportquote am Umsatz von rund 58% im Jahr 2003 auf 83% im Jahr 

2007 (siehe Abbildung 3). Im Falle eines rückläufigen Umsatzes auf dem Heimatmarkt, wie er seit einigen Jah-

ren zu beobachten ist, dient somit der stark wachsende globale Windenergiemarkt als Garant für ein weiteres 

Wachstum der Branche. 

Abbildung 3: Entwicklung der Exportquote der deutschen Windindustrie 2003-2007 und 

Prognose bis 2010

Quelle: DEWI (2008:6)

Die Fakten widerlegen also die Behauptung, die Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland durch 

das EEG subventioniere vor allem Arbeitsplätze im Ausland. Vorraussetzung für diese positive Entwicklung ist 

allerdings ein ständig aufrechterhaltener Innovationsvorsprung. Dieser stellt hohe Ansprüche an die Forschung 

und Entwicklung und bedarf der energie- und forschungspolitischen Flankierung.
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Mehr Versorgungssicherheit

Der beschleunigte Ausbau regenerativer Energien führt zudem zu einer sinkenden Abhängigkeit von fossi-

len Energieimporten und macht Deutschland damit weniger erpressbar gegenüber unsicheren Lieferländern. 

Auch wenn eine solche Verringerung der Importabhängigkeit sich grundsätzlich schwer in monetären Größen 

ausdrücken lässt, bewirkt sie zweifellos eine größere Energiesicherheit (IfnE 2008: 67).

Ausgleichsregeln gegen das Abwandern der 

stromverbrauchenden Industrie

Gegen das EEG wird vorgebracht, dass die Verteuerung der Energie, die es in Deutschland herbeiführe, insbe-

sondere die stromintensive Industrie dazu zwinge, ihre Produktion und die daran hängenden Arbeitsplätze in 

das kostengünstigere Ausland zu verlagern. Richtig ist jedoch, dass durch eine Änderung der ursprünglichen 

EEG-Fassung von 2000 erstmals im Jahr 2003 mit der sogenannten „Besonderen Ausgleichsregelung“ eine 

spezielle Begünstigung energieintensiver Unternehmen des produzierenden Gewerbes eingeführt wurde, die 

im internationalen Wettbewerb durch hohe Stromkosten besonders benachteiligt wären. Privilegiert wurden 

zunächst nur Unternehmen, die einen jährlichen Stromverbrauch über 100 GWh an einer Abnahmestelle 

hatten und deren Stromkosten über 20% der Bruttowertschöpfung lagen. Die EEG-Umlage für diese Unter-

nehmen wurde auf 0,05 Cent pro Kilowattstunde begrenzt. Im Zuge der ersten Novellierung des EEG im Jahr 

2004 wurde diese Regelung auf weitere Unternehmen ausgedehnt, indem die Grenze der Ausnahmeregelung 

auf 10 GWh und 15% am Bruttostromverbrauch gesenkt wurde. Zusätzlich wurden Schienenbahnen als be-

rechtigt aufgenommen.20

Die Ausnahmeregelung hat beispielsweise zur Folge, dass ein Unternehmen mit besonders hohem Strom-

verbrauch (z. B. eine Aluminiumhütte) statt 35 Mio. € nur noch 1,75 Mio. € EEG-Umlage trägt. Die von den 

stromintensiven Unternehmen bzw. Schienenbahnen eingesparten Kosten sind von den nicht begünstigten 

Stromabnehmern – und damit auch den Haushalten – aufzubringen (IfnE 2008: 59). Eine übermäßige Bela-

stung stromintensiver Betriebe – und damit die Gefahr ihrer Abwanderung in Länder mit geringeren Produk-

tionskosten – kann somit weitgehend ausgeschlossen werden. Zumindest kann dafür nicht die Förderung 

der erneuerbaren Energien als Ursache gelten. Im Gegenteil mittel- bis langfristig kann die stärkere Unab-

hängigkeit von fossilen Energieträgerpreisen die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrie sogar 

signifikant erhöhen.

20 Die Einbeziehung der Schienenbahnen in die besondere Ausgleichsregelung des EEG ist gemäß der Begründung des Gesetzes aus verkehrspolitischen Erwä-
 gungen gerechtfertigt, da Schienenbahnen Aufgaben der Daseinsvorsorge auf besonders umweltfreundliche Art und Weise wahrnehmen und auf den 
 Bezug von Elektrizität angewiesen sind (BMU 2008e: 75).
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Schlussfolgerungen und Ausblick

1) Kurzfristig erhebliche Mehrbelastungen!

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren ihre programmatischen Anstrengungen hin zu einer verstärkt 

ökologischen Industriepolitik deutlich ausgeweitet. Sie kristallisieren sich in dem novellierten Erneuerbare-

Energien-Gesetz von 2008. Die darin vorgesehenen Maßnahmen werden inzwischen von anderen Staaten 

im Sinne eines best practise übernommen bzw. nachgeahmt.21 Die EU-Kommission und jüngst auch die In-

ternationale Energieagentur haben das Maßnahmenbündel als einen besonders erfolgreichen und effizienten 

Ansatz zur Markteinführung erneuerbarer Energien beurteilt 

Aber der im Erneuerbare-Energien-Gesetz verankerten Förderpolitik wird vorgeworfen, dass sie unnötige Kos-

ten verursache: Energie werde verteuert, die Kosten der CO2-Vermeidung würden überhöht, Arbeitsplätze 

würden gefährdet. 

Und in der Tat bringt die Unterstützung der Markteinführung und Marktetablierung regenerativer Energien 

kurzfristig gesehen erhebliche Mehrbelastungen mit sich – wenn man die unzureichende Internalisierung der 

externen Kosten fossiler Energieerzeugung unberücksichtigt lässt. Mittel- bis langfristig profitiert die deutsche 

Volkswirtschaft aber deutlich vom Ausbau erneuerbarer Energien. 

2) Langfristig deutliche volkswirtschaftliche Vorteile!

Unter einer längerfristigen Perspektive hingegen fällt die volkswirtschaftliche Bilanz der deutschen Erneu-

erbare-Energien-Strategie positiv aus. Aufgrund zu erwartender substanzieller Kostendegressionseffekte bei 

gleichzeitig steigenden fossilen Energieträgerpreisen führen allein die Strom- und Wärmebereitstellung durch 

erneuerbare Energien kumuliert für den gesamten Betrachtungszeitraum 2001-2050 zu Minderkosten in Höhe 

von insgesamt rund 745 Mrd. €, wobei die Kostenersparnisse vollständig im Zeitraum 2020-2050 auftreten. 

Darüber hinaus gehen auch die CO2-Vermeidungskosten des Strommixes auf Basis erneuerbarer Energien 

immer weiter zurück. Nach heutigen Schätzungen werden sie kurz nach 2020 gegen null tendieren, um dann 

negativ zu werden. Selbst die heute noch sehr hohen CO2-Vermeidungskosten der Photovoltaik verringern 

sich schnell und sehr deutlich. 

Werden bei der Betrachtung auch die externen Kosten der fossilen Stromerzeugung vollständig berücksich-

tigt, erzielen die erneuerbaren Energien bereits heute negative CO2-Vermeidungskosten. 

Schließlich hat der beschleunigte Ausbau der regenerativen Energien in Deutschland bis Ende 2006 bereits zu 

einem positiven Nettobeschäftigungseffekt von etwa 67.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen geführt. Im Falle der 

Fortsetzung der bisherigen Ausbauentwicklung könnte sich dieses Positivsaldo bis 2030 auf bis zu 120.000 

Arbeitsplätze erhöhen. 

21 Nach Angaben des Erneuerbare-Energien-Netzwerkes REN-21 hatten bis Ende 2007 bereits 37 Länder und 9 Bundesstaaten in Indien, Kanada und Australien 
 Einspeisevergütungsregelungen ähnlich dem EEG eingeführt (REN 21 2008: 22 ff.).
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3) Vorrang für den Klimaschutz!

Die Frage nach dem Für und Wider einer umfassenden Förderpolitik für erneuerbare Energien – und hierbei 

insbesondere der Wind- und Solarenergie – kann sich freilich nicht nur an den Energiekosten orientieren. Das 

übergeordnete Beurteilungskriterium müssen die sogenannten longterm needs, die langfristigen Handlungs-

erfordernisse der Klimapolitik sein. Aus Sicht der führenden Klimaforscher verbleibt nur noch ein Zeit- und 

Handlungsfenster von rund 15 Jahren, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern und 

dessen Kosten in Grenzen zu halten. Gegenüber früheren Berichten wird das Bild der Klimarisiken nicht nur 

bestätigt, sondern in wichtigen Punkten ergeben sich dramatischere Befunde. Dies gilt für den Anstieg des Mee-

resspiegels, für die Zunahme von Wetterextremen wie Hitzewellen, für negative Auswirkungen auf die Arten-

vielfalt usw. Wahrscheinlich wird kein Weg an rascheren und weitergehenden Emissionsreduktionen als bislang 

ins Auge gefasst vorbeigehen. Damit erscheint auch eine Anpassung des von der Bundesregierung formulierten 

Langfristziels einer CO2-Minderung bis 2050 um 80% gegenüber 1990 notwendig und bis zu 95% möglicher-

weise erstrebenswert. Zur Erreichung dieser sehr anspruchsvollen Minderungsleistungen könnten insbesondere 

auch im Bereich der erneuerbaren Energien – aufgrund ihres in den letzten Jahren über den Erwartungen liegen-

den Wachstums – noch höhere Zielwerte formuliert werden (SRU 2008: 81 ff.; IPCC 2007). 

4) Verbesserung der Energieeffi zienz!

Neben den zahlreichen Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien kommt der kontinuierlichen und 

langfristigen Verbesserung der Energieeffizienz eine äußerst wichtige Rolle bei der Erreichung der klimapoli-

tischen Ziele zu. Ziel ist eine starke Verringerung des gesamten Primärenergiebedarfs, der vor allem durch Um-

wandlungsverluste und eine sehr ineffiziente Endenergienutzung geprägt ist. Derzeit werden nur etwa 10% der 

eingesetzten Primärenergie in tatsächliche Energiedienstleistungen22 umgewandelt. Allein die Umwandlungsver-

luste in der Energiebereitstellung bis hin zur Nutzenergie liegen bei zwei Drittel der Primärenergie. Die Bundes-

regierung hat sich diesbezüglich das Ziel gesetzt, die Energieeffizienz bis 2020 gegenüber 1990 zu verdoppeln, 

was zu einer Energieeinsparung von 20% gegenüber dem Trend führen soll. Das auf dem zweiten nationalen 

Energiegipfel (2006) vorgelegte Aktionsprogramm Energieeffizienz erkennt an, dass dafür eine Verdreifachung 

bisheriger Effizienzsteigerungen auf 3% pro Jahr erforderlich ist. Die Effizienzsteigerung im Jahr 2007 gegen-

über dem Vorjahr mit 7,7% (bereinigt 5,1%) hat gezeigt, dass dies keinesfalls unrealistisch ist (SRU 2008: 98 ff.) 

5) Bessere Verknüpfung von regenerativer Energie und 

Energieeffi zienz!

Entscheidend ist diesbezüglich eine noch bessere Verknüpfung der beiden maßgeblichen Strategieelemente für 

den Klimaschutz, nämlich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, in einem in sich konsistenten Maßnah-

menpaket, und auch – sollte es dazu kommen – im Rahmen künftiger Konjunkturprogramme, um so wirksame 

Impulse für einen nachhaltigen ökologischen Strukturwandel zu setzen. Während die Förderung erneuerbarer 

Energien im Stromsektor mit der Novellierung des EEG und anderer Maßnahmen bis 2020 als weitgehend ab-

gesichert beurteilt werden kann, gilt dies hinsichtlich des weiteren Ausbaus der Kraftwärmekopplung und der 

Effizienzsteigerung im Strombereich noch nicht annähernd im gleichen Maße. Gerade hier liegen aber immense, 

auch kostengünstig erschließbare Klimaschutzpotenziale, die dringend gehoben werden müssen.

22 Energieverbraucher streben nicht nach dem Einsatz von kWh-Strom oder m3-Gas, sondern nach der mit diesem Energieeinsatz erzielbaren Dienstleistungen 
 (also z. B. einem warmen Raum).
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Unter klimapolitischer Sicht wird das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) weltweit als vorbildlich an-

gesehen. Das EEG gilt ebenfalls als gelungenes Instrument einer modernen und strategischen  Industriepolitik. 

Seine entscheidenden Hebel sind Anschlusspflicht, Abnahmepflicht und Mindestvergütungspflicht für Wind- 

und Solarstrom. Dieses System hat sich – aufgrund der hohen Planungssicherheit für Investoren – als effizienter 

erwiesen als der von Ökonomen bevorzugte ausschließliche Handel mit Emissionsrechten oder Quotenmodelle. 

Wind- und Solarstrom schneiden im kurzfristigen Kostenvergleich noch schlecht ab, aber langfristig sind sie 

kostengünstiger. Wenn man die Folgekosten der CO2-Emissionen mit einrechnet, sind sie es bereits heute. 

Hinzu kommt, dass durch das EEG Deutschland heute von seiner Vorreiterrolle auf dem Weltmarkt profitiert.


